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Gesetz 
vom 20. Oktober 2004 

über die Abänderung des Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb (UWG) 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 22. Oktober 1992 gegen den unlauteren Wettbewerb, 
LGBl. 1992 Nr. 121, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 3 Bst. n 

Unlauter handelt insbesondere, wer 
n) im geschäftlichen Verkehr für Eintragungen in Verzeichnisse, wie Bran-

chen-, Telefon-, Marken- oder ähnliche Register, mit Zahlscheinen, 
Rechnungen, Korrekturangeboten oder ähnlichem wirbt oder diese 
Eintragungen auf solche Art unmittelbar anbietet, ohne entsprechend 
unmissverständlich und auch graphisch deutlich darauf hinzuweisen, 
dass es sich lediglich um ein Vertragsanbot handelt. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage der Kundmachung in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Otmar Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 


